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1. Instanz

Aktenzeichen S 6 RJ 3/96
Datum 24.10.2002

2. Instanz

Aktenzeichen L 20 RJ 622/02
Datum 09.07.2003

3. Instanz

Datum -

I. Auf die Berufung der KlÃ¤gerin wird das Urteil des Sozialgerichts WÃ¼rzburg vom
24.10.2002 abgeÃ¤ndert und die Beklagte verurteilt, der KlÃ¤gerin Rente wegen
BerufsunfÃ¤higkeit ab 01.11.1993 zu zahlen. Im Ã�brigen wird die Berufung
zurÃ¼ckgewiesen.
II. Die Beklagte hat der KlÃ¤gerin 1/4 der auÃ�ergerichtlichen Kosten zu erstatten.
III. Die Revision wird zugelassen.

Tatbestand:

Streitig sind zwischen den Beteiligten Leistungen wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit (EU)
anstelle von Leistungen wegen BerufsunfÃ¤higkeit (BU) und ein frÃ¼herer
Rentenbeginn.

Die am 1945 geborene KlÃ¤gerin hat den Beruf einer Friseurin erlernt und fÃ¼hrte
von 1977 bis 1993 als Friseurmeisterin einen eigenen Betrieb, den sie zum
31.10.1993 abmeldete. Am 29.11.1994 beantragte sie Rente wegen verminderter
ErwerbsfÃ¤higkeit. Die Beklagte nahm die Unterlagen der BG fÃ¼r Gesundheit und
Wohlfahrtspflege bei und lieÃ� die KlÃ¤gerin durch den Internisten Dr.H.
untersuchen, der im Gutachten vom 24.08.1995 eine Kontaktsensibilisierung vom
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verzÃ¶gerten Typ gegenÃ¼ber gewissen beruflichen Allergenen feststellte. Deshalb
kÃ¶nne die KlÃ¤gerin ihren Friseurberuf nicht mehr ausÃ¼ben; sie erscheine jedoch
fÃ¼r leichte und mittelschwere Arbeiten voll einsetzbar ohne inhalative Belastung
durch chemische Reizstoffe. Im Anschluss an dieses Gutachten bewilligte die
Beklagte mit Bescheid vom 08.09.1995 Rente wegen BU ab 01.12.1994. Dabei ging
sie davon aus, dass die Anspruchsvoraussetzungen seit dem 29.11.1994
(Rentenantrag) erfÃ¼llt seien.

Der gegen diesen Bescheid am 29.09.1995 erhobene Widerspruch, mit dem die
KlÃ¤gerin Leistungen wegen EU und einen frÃ¼heren Rentenbeginn beantragte,
war erfolglos.

Im anschlieÃ�enden Klageverfahren hat die KlÃ¤gerin geltend gemacht, ihr
stÃ¼nden die beantragten Leistungen frÃ¼her zu, nachdem die bei ihr vorliegende
Allergie schon im Oktober 1993 aufgetreten sei. Den Rentenantrag habe sie aber
erst nach Sicherung der Diagnose stellen kÃ¶nnen.

Das Sozialgericht WÃ¼rzburg (SG) hat von Amts wegen den Direktor der Klinik und
Poliklinik fÃ¼r Dermatologie und Allergologie â�� Technische UniversitÃ¤t M. â��
Prof. Dr.med.Dr.phil.R. gehÃ¶rt, der das Gutachten vom 14.11.1997 erstattet hat.
Aus dermatologischer Sicht hat er ein vollschichtiges EinsatzvermÃ¶gen
angenommen bei Beachtung bestimmter FunktionseinschrÃ¤nkungen. Zu dieser
Beurteilung, dass die KlÃ¤gerin vollschichtig einsatzfÃ¤hig sei, ist auch der auf ihren
Antrag gehÃ¶rte SachverstÃ¤ndige Dr.B. von der Fach- und Reha-Klinik fÃ¼r
Allergie, Haut- und Atemwegserkrankungen in I. im Gutachten vom 15.12.2000
gelangt. In dem weiter von Amts wegen eingeholten psychiatrischen Gutchten ist
Dr.N. von der Nervenklinik B. (Gutachten vom 22.02.2002) zu dem Ergebnis
gelangt, dass auf psychiatrischem Gebiet eine sogenannte PanikstÃ¶rung und ein
kÃ¶rperbezogener Wahn vorliege. Auch Dr.N. hat ein vollschichtiges
LeistungsvermÃ¶gen angenommen fÃ¼r leichte und mittelschwere Arbeiten.

Mit Urteil vom 24.10.2002 hat das SG die Beklagte verurteilt, den Leistungsfall der
BU auf den 31.10.1993 zu legen und die Rente wegen BU in gesetzlicher HÃ¶he ab
01.11.1994 zu gewÃ¤hren. Dabei ist das SG davon ausgegangen, dass nach Â§ 99
Abs 1 Satz 2 SGB VI eine Rente erst ab 01.11.1994 zu leisten sei, nachdem der
Rentenantrag am 29.11.1994 gestellt worden sei. Die von der KlÃ¤gerin geltend
gemachte Beratung durch die Beklagte im Hinblick auf die Ã�nderung in der
gesetzlichen Krankenversicherung der Rentner (KVdR) zum 01.01.1994
dahingehend, dass die KlÃ¤gerin einen Rentenantrag stellen sollte, sei nicht
veranlasst gewesen. Eine Falschberatung kÃ¶nne mangels entsprechender
Fragestellung durch die KlÃ¤gerin ausgeschlossen werden.

Mit Bescheid vom 17.12.2002 hat die Beklagte das Urteil ausgefÃ¼hrt.

Im Berufungsverfahren begehrt die KlÃ¤gerin weiterhin Rente wegen BU/EU ab
31.10.1993. Ihre Erkrankung sei schon frÃ¼her aufgetreten, die ersten Anzeichen
hÃ¤tten 1986 begonnen. Auch sei sie seit 1993 bis heute im Krankenstand. Sie
habe seit September 1993 in keiner Form erwerbstÃ¤tig sein kÃ¶nnen. Sie hÃ¤tte
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den Rentenantrag auch schon im Jahre 1993 gestellt, wenn nicht der zustÃ¤ndige
Sachbearbeiter der LVA die erforderliche AufklÃ¤rung unterlassen hÃ¤tte. Sie habe
daher einen sozialrechtlichen Herstellungsanspruch gegen die Beklagte.

Die KlÃ¤gerin beantragt, das Urteil des SG WÃ¼rzburg vom 24.10.2002
abzuÃ¤ndern und den Bescheid der Beklagten vom 08.09.1995 idG des
Widerspruchsbescheides vom 18.12.1995 aufzuheben und die Beklagte zu
verpflichten, eine Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit ab dem 01.11.1993 zu zahlen.
Hilfsweise wird beantragt, die Rente wegen BerufsunfÃ¤higkeit bereits ab
01.11.1993 zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt, die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Dazu trÃ¤gt die Beklagte vor, aus den SchriftsÃ¤tzen der KlÃ¤gerin ergÃ¤ben sich
keine neuen Erkenntnisse. Die Beklagte verweist daher zur Vermeidung von
Wiederholungen auf die erstinstanzliche UrteilsbegrÃ¼ndung und die
AusfÃ¼hrungen im angefochtenen Bescheid bzw Widerspruchsbescheid.

Beigezogen ist neben den Verwaltungsunterlagen der Beklagten und den
Streitakten erster und zweiter Instanz die frÃ¼here Berufungsakte des BayLSG L 5
Ar 678/93, auÃ�erdem die Berufungsakte des BayLSG L 4 Kr 103/02. Im
letztgenannten Verfahren haben die Beteiligten in der mÃ¼ndlichen Verhandlung
vom 22.05.2003 einen Vergleich geschlossen, nach dem sich die Beklagte (AOK
Bayern) bereit erklÃ¤rte, die KlÃ¤gerin bereits ab 01.11.1995 als KVdR-Mitglied zu
fÃ¼hren und Ã¼berzahlte BeitrÃ¤ge zu erstatten. Dabei ging der Vorsitzende des 4.
Senats des BayLSG davon aus, dass seitens der Beklagten zu dem Zeitpunkt, als die
GeschÃ¤ftsaufgabe der KlÃ¤gerin bekannt geworden sei, ein Hinweis auf die
drohende Verschlechterung, die Mitgliedschaft in der KVdR zu erlangen, hÃ¤tte
erfolgen mÃ¼ssen. Allein die BeschrÃ¤nkung auf mÃ¶gliche Altersrentner habe
nicht dem tatsÃ¤chlichen Diskussionsstand entsprochen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die Berufung der KlÃ¤gerin ist form- und fristgerecht eingelegt (Â§Â§ 143, 151 des
Sozialgerichtsgesetztes â�� SGG -) und auch im Ã�brigen zulÃ¤ssig (Â§ 144 SGG).

Das Rechtsmittel erweist sich mit dem Hilfsantrag auch als begrÃ¼ndet. Auf diesen
Antrag der KlÃ¤gerin war das Urteil des SG WÃ¼rzburg vom 24.10.2002 sowie der
diesem zugrunde liegende Bescheid vom 08.09.1995 idG des
Widerspruchsbescheides vom 18.12.1995 und der dieses Urteil ausfÃ¼hrende
Bescheid vom 17.12.2002, der gemÃ¤Ã� Â§ 96 SGG Gegenstand des Verfahrens
geworden ist, abzuÃ¤ndern und die Beklagte zu verurteilen, die Rente wegen
BerufsunfÃ¤higkeit â�� BU â�� bereits ab 01.11.1993 zu zahlen. Denn die KlÃ¤gerin
hat gegen die Beklagte Anspruch auf Leistungen wegen BU ab dem genannten
Zeitpunkt (im Wege des sozialrechtlichen Herstellungsanspruchs). Im Ã�brigen ist
die Berufung jedoch unbegrÃ¼ndet, soweit anstelle der gewÃ¤hrten Rente wegen
BU eine Rente wegen EU begehrt wird.
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Der von der Rechtsprechung entwickelte sozialrechtliche Herstellungsanspruch ist
anerkannt, wenn der auf Herstellung in Anspruch genommene LeistungstrÃ¤ger
eine Pflicht aus dem SozialrechtsverhÃ¤ltnis, die ihm dem Anspruchssteller
gegenÃ¼ber obliegt, objektiv rechtswidrig nicht oder schlecht erfÃ¼llt hat. Diese
Pflichtverletzung muss (als wesentliche Bedingung) einen sozialrechtlichen Nachteil
verursacht, d.h. zu Lasten des Betroffenen ein Recht (z.B. eine frÃ¼here
RentengewÃ¤hrung) vereitelt haben, das ihm ohne die Pflichtverletzung
zugestanden hÃ¤tte. DarÃ¼ber hinaus ist zu prÃ¼fen, ob sich der behauptete
Nachteil nach Art und Entstehungsweise aus einer Gefahr entwickelt hat, zu deren
Abwendung die verletzte konkrete Pflicht diente. Die verletzte Pflicht muss (mit
anderen Worten) darauf gerichtet sein, den Betroffenen iS eines inneren
Zusammenhangs vor den eintretenden Nachteilen zu bewahren. Nur wenn diese
Voraussetzungen vorliegen, kann der Betroffene vom LeistungstrÃ¤ger verlangen,
so gestellt zu werden, als stehe ihm das beeintrÃ¤chtigte Recht noch in vollem
Umfang zu (vgl aus der Rechtsprechung des BSG: SozR 2100 Â§ 27 Nr 2; SozR
3-4100 Â§ 103 Nr 8; SozR 5070 Â§ 10 Nr 31). Zu den Obliegenheiten, deren
Verletzung den Herstellungsanspruch begrÃ¼nden kann, gehÃ¶rt insbesondere die
Pflicht zur Auskunft und Beratung nach Â§Â§ 14 und 15 SGB I. Zu verlangen ist vom
LeistungstrÃ¤ger eine dem konkreten Anlass entsprechende "verstÃ¤ndnisvolle
FÃ¶rderung" der Interessen des Betroffenen. Der sozialrechtliche
Herstellungsanspruch ist aber nur dann anerkannt, wenn es an gesetzlichen
Regelungen fehlt (vgl BSG Beschluss vom 28.01.1999 in Breith 99, 989).

Zwar kann sich die KlÃ¤gerin bzgl ihres Antrags nicht auf ein Fehlverhalten der
Beklagten berufen. Denn insoweit ist ein Fehlverhalten der Beklagten nicht
nachgewiesen. Aktenkundig ist in der Zeit unmittelbar vor dem Rentenantrag am
29.11.1994 lediglich ein Antrag der KlÃ¤gerin auf Umwandlung von freiwilligen
BeitrÃ¤gen in PflichtbeitrÃ¤ge (Antrag von Pflegepersonen, den die KlÃ¤gerin am
16.03.1992 gestellt hat und der von der Beklagten am 03.09.1992 verbeschieden
wurde). Weiterhin aktenkundig sind der Bescheid der Beklagten vom 08.01.1993,
wiederum betreffend die Umwandlung von freiwilligen BeitrÃ¤gen in
PflichtbeitrÃ¤ge sowie ein Schreiben der Beklagten an die KlÃ¤gerin vom
23.03.1993 zur Frage von PflegeberÃ¼cksichtigungszeiten von SelbstÃ¤ndigen
sowie die Bescheide vom 03.05.1993 und 30.09.1993 wiederum betreffend die
Umwandlung von freiwilligen BeitrÃ¤gen in PflichtbeitrÃ¤ge und die Anerkennung
von PflegeberÃ¼cksichtigungszeiten. Nicht aktenkundig ist dagegen ein von der
KlÃ¤gerin geltend gemachtes Schreiben an die Beklagte etwa wegen Leistungen
wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit in der Zeit vor der Rentenantragstellung am
29.11.1994.

Da nicht Schadensersatz sondern die Richtigkeit des Verwaltungshandelns das Ziel
des Herstellungsanspruchs ist, kann dieser aber auch auf Fehler anderer BehÃ¶rden
gestÃ¼tzt werden, z.B. wenn diese in das Verwaltungsverfahren eingebunden
waren (BSG SozR 3-1200 Â§ 14 Nr 22). Der BehÃ¶rde wird durch den
Herstellungsanspruch bei Fehlern anderer BehÃ¶rden keine zusÃ¤tzliche
Leistungspflicht auferlegt. Sie wird nur verpflichtet, das zu leisten, was sie bei
ordnungsgemÃ¤Ã�em Verwaltungsverfahren auch hÃ¤tte leisten mÃ¼ssen. Sie wird
also trotz der Fehler der anderen BehÃ¶rde in die Lage versetzt, ihre Aufgabe
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vollstÃ¤ndig und richtig zu erfÃ¼llen. Welcher Art der Fehler ist und wer ihn
begangen hat, ist letztlich unbeachtlich. Auch Fehler von Vertrauensleuten oder
sonstigen Personen, die Kraft Satzung oder Auftrag mit Beratungsaufgaben betraut
werden, lÃ¶sen einen solchen Anspruch aus (BSG SozR 5755 Art 2 Â§ 1 Nr 3).

Das BSG hat in stÃ¤ndiger Rechtsprechung entschieden, dass Beratungspflichten
von SozialleistungstrÃ¤gern und unter UmstÃ¤nden auch anderen BehÃ¶rden
auÃ�erhalb ihres primÃ¤ren Aufgabenkreises auch dort bestehen, wo die primÃ¤ren
Aufgaben mit Aufgaben anderer SozialleistungstrÃ¤ger verzahnt sind (BSG SozR
1200 Â§ 14 Nr 13, 19, 28, 29; SozR 3-4100 Â§ 105 a Nr 2). Das ist zum einen dann
der Fall, wenn die andere BehÃ¶rde kraft gesetzlicher Vorschrift in ein Verfahren
eingebunden ist, wie dies bei der Krankenversicherung der Rentner der Fall ist (BSG
SozR 2200 Â§ 381 Nr 44; SozR 1200 Â§ 14 Nr 13). Die Rechtsprechung ist aber
inzwischen Ã¼ber diese FÃ¤lle hinausgegangen und hat eine Beratungspflicht dort
bejaht, wo ein KonkurrenzverhÃ¤ltnis zwischen zwei Leistungen besteht. Inzwischen
ist der Gedanke der Beratungspflicht und des Herstellungsanspruchs dahin weiter
entwickelt worden, dass eine andere BehÃ¶rde auch dann beraten muss, wenn die
ZustÃ¤ndigkeit beider BehÃ¶rden in einer materiellen Frage miteinander
verknÃ¼pft ist und die andere BehÃ¶rde im Zeitpunkt des Beratungsbedarfs der
"aktuelle Ansprechpartner" ist (BSG SozR 3-1200 Â§ 14 Nr 22). Angesprochen sind
z.B. FÃ¤lle, in denen das Arbeitsamt als einzige Stelle in Betracht kommt, die den
Arbeitslosen vor SchÃ¤den in der Rentenversicherung bewahren kann. Das BSG hat
ferner entschieden, dass das Arbeitsamt bei Ablehnung eines Antrags auf
Arbeitslosengeld im Jahre 1984 den Versicherten darauf hinweisen musste, dass
freiwillige BeitrÃ¤ge zur Rentenversicherung notwendig waren, um im Hinblick auf
die besonderen versicherungsrechtlichen Voraussetzungen die Anwartschaft auf
BerufsunfÃ¤higkeits-/ErwerbsunfÃ¤higkeitsrente zu erhalten.

Im Hinblick auf diese Rechtsprechung nimmt der Senat einen sozialrechtlichen
Herstellungsanspruch der KlÃ¤gerin dahingehend an, dass die AOK die KlÃ¤gerin
auf die Stellung eines Rentenantrags wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit hÃ¤tte
hinweisen mÃ¼ssen. NachgewÃesen ist nÃ¤mlich, dass sich die KlÃ¤gerin im Jahre
1993 darum bemÃ¼hte, in die fÃ¼r sie gÃ¼nstigere KVdR aufgenommen zu
werden. Sie hat deshalb bei der AOK vorgesprochen. Seitens der AOK wurde dabei
aber nicht auf die MÃ¶glichkeit der Rentenantragstellung wegen verminderter
ErwerbsfÃ¤higkeit bis zum 31.12.1993 hingewiesen, was jedoch erforderlich
gewesen wÃ¤re, wenn die KlÃ¤gerin, die wÃ¤hrend ihrer selbstÃ¤ndigen
ErwerbstÃ¤tigkeit freiwillig krankenversichert war, in die bis 31.12.1993 fÃ¼r sie
zugÃ¤ngliche KVdR aufgenommen werden wollte (vgl Art 56 Abs 3 Halbs 2
Gesundheitsreformgesetz 1993 = GRG). Insoweit schlieÃ�t sich der erkennende
Senat der Auffassung des 4. Senates des BayLSG in der Berufungssache L 4 KR
103/02 an, die zu dem oben angefÃ¼hrten Vergleich vom 22.05.2003 gefÃ¼hrt hat.
Ausgangspunkt fÃ¼r den Abschluss dieses Vergleichs war nÃ¤mlich, dass es die
AOK unterlassen hat, die KlÃ¤gerin im Hinblick auf deren gesundheitlichen
Probleme und das Bekanntsein der GeschÃ¤ftsaufgabe durch die KlÃ¤gerin am
31.10.1993 auf die MÃ¶glichkeit einer Antragstellung auf Rente wegen verminderter
ErwerbsfÃ¤higkeit hinzuweisen. Dieses fehlerhafte Verwaltungshandeln der AOK hat
Folgen fÃ¼r die Rechtsstellung der KlÃ¤gerin herbeigefÃ¼hrt, die bei einer
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pflichtgemÃ¤Ã�en Beratung nicht eingetreten wÃ¤ren. Das BeratungsbedÃ¼rfnis
der KlÃ¤gerin lag auch offen zu Tage, da sie beabsichtigte, in die KVdR
aufgenommen zu werden. Die AOK hÃ¤tte somit die KlÃ¤gerin nicht nur auf die
MÃ¶glichkeit einer Altersrente hinweisen dÃ¼rfen. Infolge dieser mangelhaften
Beratung hat es die KlÃ¤gerin unterlassen, rechtzeitig, d.h. vor dem 01.01.1994
einen Antrag auf Rente wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit zu stellen.

Der Herstellungsanspruch scheitert vorliegend auch nicht daran, dass mÃ¶gliche
MÃ¤ngel der Beratung nicht der Beklagten, sondern der AOK anzulasten wÃ¤ren.
Der Herstellungsanspruch hat seine Wurzel im Folgenbeseitigungsanspruch, der auf
Restitution gegenÃ¼ber rechtswidrigem Verwaltungshandeln gerichtet ist. Mit ihm
kann deshalb auch nur die Herstellung eines Rechtszustandes verlangt werden, der
bei ordnungsgemÃ¤Ã�em, an der Verwirklichung des Gesetzes zweckorientierten
Verwaltungshandeln bestehen wÃ¼rde. Ist aber der Herstellungsanspruch lediglich
ein Instrument zur Erreichung und Sicherung des Gesetzeszwecks, so kann die
organisatorische Verlagerung von Teilen eines Verwaltungsverfahrens auf eine
andere BehÃ¶rde grundsÃ¤tzlich kein entscheidendes Argument gegen die
BegrÃ¼ndetheit des Anspruchs sein. Die letztlich zur Herstellung verpflichtete
BehÃ¶rde â�� hier die Beklagte â�� hat jedenfalls kein berechtigtes Interesse, den
Herstellungsanspruch daran scheitern zu lassen, dass er auf Fehlern einer anderen
BehÃ¶rde beruht (vgl hierzu BSG SozR 2200 Â§ 381 Nr 44).

Die mangelnde Beratung durch den aktuellen Ansprechpartner (hier die AOK) muss
sich die Beklagte im Hinblick auf die oben angefÃ¼hrte Rechtsprechung des BSG
anrechnen lassen. Eine Beratungspflicht wurde in Ã¤hnlichen FÃ¤llen nur dort
verneint, wo keine VerknÃ¼pfung von Leistungen besteht und lediglich zwei
AnsprÃ¼che aus verschiedenen Rechtsgebieten nebeneinander in Betracht
kommen (BSG SozR 1200 Â§ 14 Nr 26). Verneint hat das BSG eine Beratungspflicht
auch dort, wo BehÃ¶rden AuskÃ¼nfte auÃ�erhalb ihrer ZustÃ¤ndigkeit gegeben
haben (BSG SozR 1200 Â§ 14 Nr 19; SozR 3-1200 Â§ 14 Nr 8). Diese
Rechtsprechung ist jedoch vorliegend nicht einschlÃ¤gig.

Der Senat bejaht daher das Vorliegen eines sozialrechtlichen Herstellungsanspruchs
zu Gunsten der KlÃ¤gerin. Die Folge ist die HerbeifÃ¼hrung des Zustandes, der
bestehen wÃ¼rde, wenn sich der LeistungstrÃ¤ger rechtmÃ¤Ã�ig verhalten hÃ¤tte.
Der rechtmÃ¤Ã�ige Zustand ist dabei derjenige, der bestehen wÃ¼rde, wenn die
BehÃ¶rde die ihr aus dem VersicherungsverhÃ¤ltnis erwachsenen Nebenpflichten
ordnungsgemÃ¤Ã� wahrgenommen hÃ¤tte. Dies bedeutet: Die KlÃ¤gerin ist so zu
stellen, als hÃ¤tte sie vor dem 01.01.1994 Antrag auf GewÃ¤hrung von Rente
wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit gestellt. FÃ¼r die KlÃ¤gerin heiÃ�t dies, sie
hÃ¤tte nach rechtmÃ¤Ã�iger und vollstÃ¤ndiger Beratung durch die AOK Rente
beantragt, entweder bei der AOK oder aber nach der Beratung durch die AOK bei
der Beklagten. Der Rentenantrag wÃ¤re somit vor dem 01.01.1994 gestellt worden
und das Ziel der KlÃ¤gerin, in die KVdR vor diesem Zeitpunkt aufgenommen zu
werden, wÃ¤re erreicht worden. BezÃ¼glich des Leistungsfalles der BU schlieÃ�t
sich der Senat der Auffassung des SG im angefochtenen Urteil an. Danach ist BU bei
der KlÃ¤gerin am 31.10.1993 eingetreten mit der Abmeldung des
Gewerbebetriebes. Leistungen wegen BU sind nach Â§ 99 Abs 1 Satz 1 SGB VI ab
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01.11.1993 zu zahlen.

Im Ã�brigen war die Berufung zurÃ¼ckzuweisen. Denn der KlÃ¤gerin stehen
Leistungen wegen EU nicht zu. Insoweit schlieÃ�t sich der Senat den
AusfÃ¼hrungen des SG im angefochtenen Urteil an und sieht von einer weiteren
Darstellung der EntscheidungsgrÃ¼nde ab, Â§ 153 Abs 2 SGG.

Die Kostenentscheidung gem. Â§ 193 SGG beruht auf der ErwÃ¤gung, dass die
Berufung nur zu einem Teil erfolgreich war.

Der Senat hat die Revision wegen der grundsÃ¤tzlichen Bedeutung der Rechtssache
zugelassen (Â§ 160 Abs 2 Nr 1 SGG).

Erstellt am: 10.11.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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